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Stadt Leonberg j} PI.Ber. 06.03 - 12 

Bebauungsplan M 1:500 
"Gartenstraße zwischen Magstadler Str. u. Rosengartenstr." 

Bezugspläne: Bebauungsplan: "Südlich der Gartenstr." 
rechtskräftig seit 03.01.1991 

Verfahrensvermerke: 

Zur Aufstellung gern. § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen 

Zur öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB. 
beschlossen 

Auslegung bekanntgemacht 

Öffentlich ausgelegt vom 

· Als Satzung gern.§ 10 BauGB 
vom Gemeinderat beschlossen 

11.11.1996 

Geprüft gern. § 11 BauGB vom Regierungspräsidium 

~m 

am 

am 

bis 

am 

Stuttgart mit Erlaß Nr. vom 

Bekanntgemacht und ·in Kraft getreten am 

Ot.10.1996 

01.10.1996 

31.10.1996 

12 .12.1996 

13 .C6.1997 

17.07.1997 

Ausgefertigt: Leonberg, den 14. 05. 1997 
·--.-~·. 

~-~ 
Dr. IIessiei Schulthein 
D"'' 1 Erster Bürgermeister 

Q,':::l~;,;lliu:;;l.;~~ ..:;;1 , 

Mitlnkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten" alle anderen Vorschriften außer Kraft, 
dies gilt insbesondere 'für die o.a. Bezugspläne. 

Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes sind: 

Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBI. I S. 2253) 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132) 

. Die Planzeichenverordnung (Pianz V90) vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 58) 
Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 08.08.1995 ( GBlS.617 

Sowie die jeweiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. 

Aufgestellt: 
Leonberg, den :23, &9. 9 6' 

""eiiS1elilS1raße 28 · 7C<1 80 Stcrtlgoart 
T!!! Nr (J711l210010 • Fu Nr 071 1t2HlC1: 1 
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Weitergehende Gliederungen und Beschränkungen der Festsetzungen, die durch die 
Planzeichen dargesleiH werden. sind im Textteil aufgeführt oder im Lageplan 
eingetragen. 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 11 Bau~·NO) 

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 Bau~VO) 

Besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO) 

Misdlgebiete (§ 6 BauNVO) 

Festsetzung zur Bestandssicheruno (§ 1 Abs.10 BauNVO) 

MI Bestehendes BetriebsgrundstOck, für das Festsetzungen 
nach § 1 Abs. 10 BauNVO getroffen sind. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 21a BauNYOt 

Beispiele für den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw. in die überbaubaren 
Grundstücksfllchen. 

0,4 

@ 

II 

GrundflAchenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

Geschoßnachenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse (Z) (§§ 16 u. 20 BauNVO 
i.V. mit§ 2 LBO) 

- als Höchstmaß 

II (1+10) 
111 (11+10) 

- als Höchstmaß (das unter dem obersten Geschoß 
angeordnete Vollgeschoß (10) muß im Dachtaum liegen) 

HOhe baulicher Anlag8n (HbA) (§§ 16 u. 18 BauNVO) 

TH 

FH 

- TriluftlOhe als HOchitmaß (m ü . EFH) 

- FirsthOhe als HOChstmaß (m ü. NN) 

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

0 offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 u. 2 BauNVO) 

a abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

Überbaubare GrundstOcksnächen. Baugrenzen. Baulinien 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2, BauGB . § 23 BauNVO ) 

0 
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nicht überbaubare Grundstücksflächen 

überbaubare Grundstücksftächen. 

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO) 

8l. Baulinie (§ 23 Abs. Abs. 1 u. 2 BauNVO) 

Stellune baylicher Anlagen (§ 9 At>s. 1 Nr. 2 BauGB) 

__i_+ 
alleinig zulässige 
Firstrichtung des Hauptbaukörpers 

mehrere zulassige Firstrichtungen 
des Hauptbaukörpers 

Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Sichtfelder für den Straßenvef't(ehr 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

- - - -

Straßenfläche 

Gehwegflache oder Fahr- und Fußweg 

Offentt!Che Paf't(plätze 

Vef't(ehrsflächen besonderer Zweckbestimmug 
- Mischv~ehrsfläche 

Grünanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen 
(§ 127 Abs. 2' BauGB) 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt zur VerkehrsflAche 

Flächen für Versorgungsanlagen und die Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 . Nr. 12 u. 14 BauGB) 

Umspannstation 

~ 
1 

Au(stellung von Wertstoffcontcftn~n · 

Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs 1 Nr. 15 BauGB) 

öffentliche Grünfläche 
pr ivate Grünfläche 

. , # . ~.- .. 4 I 

- Zweckbestimmung siehe Eintrag im Lageplan -

• 



Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr 21 BauGB) 

Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit 
(Stadt Leonberg) 

Flachen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Stellplätze und Garagen (als unverbindliche Richtlinie) 

Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Pflanzgebot für Einzelbäume 

, .......... ,, 
: pfg • 

. i~O•I!'~•••<~t e , 

Pflanzgebot (pfg) für flächenhafte Anpflanzungen 

... 
Pflanz~indung für Einzelbäume 

Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

----· 
Abarenzunaen 

• • • • • 

9 9 9 9 9 

Grenze des raumliehen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetzungen der 
Art der baulichen Nutzung, der Grund- und 
GeschoßflAchenzahl sowie der Zahl der Vollgeschosse 

Abgrenzoogen unterschiedlicher Festsetzungen der 
Höhe baulicher Anlagen, der Stellung baulicher Anlagen 
sowie unterschiedliche Dachneigungen ' 

Sonstiae FtstH1zÜngen (Bauordnu~srechtliche Festsetzungen) 

DF Dachform 

so Satteldach 

ON Dachneigung 

GT Gebäudetiefe 
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Füii$Chema der Nutzungsschablone 

Baugebiet Z, HbA 

GRZ GFZ 

Bauweise OE, ON 

NachrichUjche Festsetzungen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Denkmalschutz: 
; J ., I. • 

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unter1iegen 

Allgemeine Planzeichen: 

431 ,6 

(431 ,6} 

< == 

(§ 2 Denkmalschutzgesetz) .·, 

gemessene Höhen ü. NN 

festgelegte Höhe ü. NN 

kleiner gleich (Höchstmaß) 



TEXTTEIL • 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in ErgMzung der Eintragungen im 
Lageplan folgende Festsetzungen getroffen: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen ( BauGB, BauNVO) 

' 
1. M..Qer baulieben Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr 1 BauGB, §§ 1 -15 BauNVO) 

1.1 Allgemeine Wohngebiete ( WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4) ( § 4 BauNVO) 
in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind die Nutzungen nach 
§ 4 f,bs. 2 Nr. 1 - 3 BauNVO zugelassen. 
Die als Ausnahmen vorgesehenen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO sind 

·nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig ( § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ). 

1.2 ~andere Wohngebiete (WB ) ( § 4a BauNVO ) 
in den festgesetzten besonderen Wohngebieten sind die Nutzungen 
nach § 4a Abs. 2 Nr. 1 - 5 BauNVO zugelassen. 
Die nach § 4a ALs. 3 Nr. 1 - 3 BauNVO ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig ( § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ). 

. . . 
1.3 Mischgebiete ( Ml1 und MI 2) ( § 6 BauNVO) 

in den festgesetzten Mischgebieten sind die Nutzungen nach§ 6 Abs. 2 Nr. 1.-5 BauNVO 
zugelassen. 
Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6- 8 BauNVO allgemein zugelassenen Nutzungen sind nicht Be
standteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulassig ( § 1 Abs. 5 BauNVO ) .. 
Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen sind nicht Bestand
teil des Bebauungsplanes' und somit nicht zulassig ( § 1 Abs. 6 BauNVO ). 

Festsetzungen zur Bestandssicherung ( § 1 Abs. 10 BauNVO) 
Für den im Baugebietsteil bestehenden Schreinereibetrieb auf Fist 740/2 mit den Gebauden 
Christian- Wagner c Str.19 sind im Rahmen des Bestandsschutzes im Sinne des§ 34 BauG'B 
Erneuerungen der vorhandenen baulichen und sonstigen Anlagen zulassig. 
Erweiterungen und Änderungen dieser Anlagen können ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn sich dadurch die Immissionsverhaltnisse nicht verschlechtern. 

2. Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Ni.1 BauGB, §§ 16 - 21 a BauNVO ) 
' 2.1 Grundflachenzahl Grundflache ( § 19 BauNVO) 
( siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) · 

·Ausnahme: a) Die festgesetzte GrundfiQchenzahl nach §-19 Aba •. J ~ind 2 BauNVO kann im 
festgesetzten besonderen Wohngebiet (WB ) und im festgesetzten Mischge
biet MI 2 ausnahmsweise um 0,2 auf 0,8 erhöht werden, wenn dies stadtebau
lich zur Einfügung in das Straßen- und Ortsbild gebotenist 

b) Eine zusatzliehe Überschreitung der nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen 
Grundft3che gegenOber der in§ 19 Abs. 4 BauNVO allgemein zulassigen 
Überschreitung um bis zu 50 %der festgesetzten Grundflache kann ausnahms
weise in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3 und WA 4 
zugelassen werden. Diese zusatzliehe Überschreitung der Grundflache nach§ 19 
Abs. 4 BauNVO um max. 0,2 auf 0,8 durch Garagen und Stellplatze mit ihren 
Zufahrten·, Nebenanlagen im Sinne des§ 14 BauNVO und. baulichen Anlagen 
unterhalb der Gelandeoberfiache, durch die das BaugrundstOck lediglich unterbaut 
wird, kann ausnahmsweise dann zugelassen werden, wenn die Überschreitung · 
durch notwendige Garagen, die unterhalb der Gelandeoberfiache hergestellt 
werden, bedingt ist und diese Tiefgaragen mit Ausnahme der notwendige·n Zugan
ge und sonstigen Anlagen mit Erde eingedeckt und b'egrOnt sind oder die Auswir
kungen auf die natürliche Funktion des Bodens gering sind (§19 Abs. 4 BauNVO). 



.• 2.2 

2.3 

2.4 

Geschoßflac&:nz~ e!ts&ößflacbe· ( 1'2~Ba~NVO) : 
( siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) . . . 

. . 
a. Bei der·Ermittlung der Geschoßflache sind die Aachen von Aufenthaltsraumen in 

anderen Geschossen ( Untergeschosse und oberste Geschosse) einschließlich der zu 
ihnen ·gehörenden Treppenrallme.und einschließlich ihrer Umfassungsmode nicht mit-
zurechnen ( § 20 Atis. 3 BauNVO ). · 

b. Bei der Ermittlung der Geschoßflache bleiben in allen Baugebietstellen die Flachen von 
Stellplatzen und Garagen ln Vollgeschossen unberOcksichtigt (§ 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO). 

c. ln den Baugebietsteilen WA 3 und Wa ~ sowie MI 1 und MI 2 ist die zulassige Geschoß
flache um die Flachen notwendiger Garagen, die unter der Gelandeoberllache hergestellt 
werden. zu ertlöhen ( § 21a 'Abs. 5 BauNVO ). . 
Oie Erhöhung Ist auf maximal 0,25 der zulass.J;en Geschoßflache begrenzt 

Zahl der voilgeschos:;e ( z ) ( §§ 16 und 20 BauNVO I. V. m. § 2 LBO ) 
( siehe Eintrag in· ~er Nutzungsschablone ) . 

Die eingetragene Zahl der zulassigen Vollgeschosse ( z ) ist als Höchstgrenze festgesetzt und 
wird wie folgt festgelegt · ·.,. . · . · · · 

a) Festlegunq mil einem \(pl!gesch<!ß im Dachraum z = II ( I + ID) bzw. z = 111 ( II + ID) 
Die Zahl der Vollgeschosse wird durch nachstehenden Schemasi::hnill festgelegt: 

y FH Firsthöhe 

-· obersfes Geschofl 

Vollgesehofl im Dachraum 

'~o--------1" 
Vollg~sc.hofl 

., 

Das unter dem obersten Geschoß ( § 2 Abs. 6 LBO ) angeordnete Vollgeschoß muß im 
Dachraum liegen. · 

b) Festlegunq yon \(pl!aeschossen unterhalb des Dachrayrnes z = II · 
Oie Vollgeschosse liegen unterhalb des Oachraumes. Im Dachraum darf kein weiteres Voll- . 
schoß liegen: · · 

Höhe bauDeher Anlagen C HbA l ( §§ 16 und 18 BauNVO) 
( s~he Eintrag in d~n Oberbaubaren GrundstOcksRachen ) 

a) Trayfhöhen ( Tli ) 
Die Traufhöhen sind als Höchstmaße Ober der angegebenen Bezugshöhe bis zum 
sChnitt der Außenwand des Hauptbaukörpers mit der Dachhaut festgelegt 

TH . = TraufhOhe~ Ober der Erdgeschoßfußbodenhöhe ( m o. EFH ). 

• I 

b) Firsthoben ( FH ) ·· 

.• 

... 

Die Firsthöhen sind als Höchstmaße über de't angegebenen Bezugshöhe festge
;-·;--l.e9t und genen fOr die oberste Begrenzung· .der Dachflachen ( Fir:'it der-Satte:dacher). _ --- -- ·--

FH = Firsthöhen Im Normalnunsystem ( Neues System • m o. NN ) 

3. · Bauweise ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

o = · offene B.a~weise ( § 22 Abs. 1 u. 2 BauNVO l . 

a = · ··abweichende Bauweise ( § 22 Abs. 4 BauNVO) . 
Die Bauweise. weicht insofern von der offenen Bauwelse ( § 22 Abs. 2 BauNVO) 
ab. als die Gebaudelange ·der Einzel· und Doppelhauser sowie der Hausgruppen · 
auf maximal 20 m begrenzt ist 

., 



4. Überbaubare GrundstüCksflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO ) 
( en)sprechend FestlegunQ im Lageplan) 

4.1 Ba~grenzen ( § 2J Abs. 3 BauNVO) 

4.2 

';,-'\ 
. .,J 

5. 

Die Gebäude sind mit Ausnahme von Garagen innerhalb der Abgrenzungen der Baugrenzen 
zu ei-stellen. : · . · · 
Eine Überschreitung der Baugrenzen um max. 1,5 m. von untergeordneten Gebäudeteilen 
kanq ausnahmweise zugelassen werden. 
· Gebäudeteile unterhalb derfestgelegten Geländeoberflache dürfen die Baugrenzen Ober
schreiten . 

• 
Baulinien ( § 23 Abs. 2 BauNVO ) 
Die Gebtlude .sind auf der Baulinie zu erstellen. 
Ein Vor- oder Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen kann ausnahmsweise. in 
gerihgem Ausmaß bis max. 1,0 m Tiefe auf 3,0 m Lange je Gebtlude zugelassen werden. 

Stellung baulicher Anlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die im Lageplan zeichnerisch festgelegten Stellungen baulicher Anlagen ( Firstrichtungen ) 
sind für den Hauptb<'!\lkOrpel maßgebend. 

6. Flächen für Stellplätze und Garagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGfl, § 12 BauNVO) 

. Garagen und Stellplatze sind i~ Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulassig. 
Garagen unterhalb der Geländeoberflache sind generell zugelassen. Ausnahmsweise 
dürfen sie bis zu 1,0 m Ober die Gelandeoberflache hinausragen, wenn ihre Garagen-

7. 

8. 

,decke b~grOnj ist.(§ J 2 A,bs. 6 BauNVO) . · 
· Soweit ~ellplatze"''rii ~e~auungspl~ z'eichnerisch dargestellt sind, g~t diese Derstellung als 

unverbindliChe Richtlinie für ihre Herstellung. · · 

Flächen, die von 'der Bebauung freizuhalten sind ( § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Sichtfeld er: Die als' Sichtfelder für den fließenden Verkehr ausgewiesenen Grund- · 
stücKsflachen sind auf Dauer von Sichthindernissen jeder Art (wie Be
bauung, Bepflanzung, Einfriedigung, Benutzung als Stellplatz u.s.w.) 
mit einer Höhe von mehr als 0,8 m über der Fahrbahnoberkante frei- -
zuhalten. 

Verkehrsflächen, sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ) 
( siehe Festleg~ng im Lageplan) 1 
Mischverkehrsflachen: Die festgelegten Mischverkehrsflachen dienen dem Anlieger

und Fußgangerverkehr und können zur optischen Gliederung 
mit unterschiedlichen Selagen und Bepflanzungen gestaltet 
werden. 

9. Flächen für die Abfallentsoraurig ( W) ( § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Die festgelegte Flache dient zur Aufstellung von Wertstoffcontainern für die Sammlung 
wiederverwertbarer Stoffe und Materialien. · 

10. Öffentliche Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ) 

ÖffentlicheGrOnfiilche- Kinderspielplatz· 
Die ausgewiesene Grünflache -Kinderspiel platz- dient als Spielfillche mit 
Spieleinrichtungen und -geraten ( z.B. Sandkasten. Rutsche, Schaukel u.s.w.) 
Kleinkindern und Kindern und kann mit Wegen und Bepfianzungen gestaltet werden. 



11. MitGeh.:..E<lJ:tr:.J.md Leitunru;rechten zu belastende Fliicllen 
( § 9 Abs 1 Nr. 21 BauGB) 

Ir = Die ausgewiesene Flache des Leitungsrechtes d1ent der Gemeinde (Stadt Leon
berg) zur Einlegung und Haltung von Ver- und Entsorgungsleitungen und -anlagen 
und ist entsprechend zu belasten. 
Das Recht darf auf Dritte Obertragen werden. 

Von der im Lageplan dargestellten Lage der Leitungsrechte ( Ir) darf be1m Leitur·gscau in 
geringem Umfang abgewichen werden. -

12. llichen für Pflanzgebote und Pflanzbindungen ( § 9 Abs. 1 Nr 25 BauGB ) 

12.1 Pfl<!msftl>ote ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

a. Pflanzgebote für Einzelbaume 

Es sind standortgerechte, heimische Laubbaume anzupflanzen 
und zu unterhalten 
Der Standort der Baumpflanzung darf gegenüber der Darstellung 
im Lageplan um bis zu 2 m abweichen 

b. Pflanzgebote für flilchenhafte Anpflanzungen 

pfg 1 = • Die Flache ist mit landschaftstypischen Strauchern und Stauden dicht 

pfg 2 = 

zu bepflanzen und 50 zu erhalten. 

Die Flache ist mit heimischen Gehölzen ( Strauchern und Laubbaumen ) 
zu bepflanzen und so zu erhalten. 

12.2 Pflanzbindung ( § 9 Abs .. 1 Nr. 25 b BauGB) 

Pflanzbindung for Einzelbaume 

0 Die Pflanzbindung für Einzelbaume 
dient der Erhaltung der festgesetzten 
Einzelbaume. 

Weiterhin wird auf die Baumschutzverordnung vom 24. 12. 1992 verwiesen. 

13. Flächen für Aufschüttungen. Abgrabungen und StOtzmauern zur Herstellung 
w Straßenkörpers ( § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Böschungen und Stützmauern, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen den 
Baugrundstücken und den öffentlichen Verkehrsflachen erforderlich sind ( Straßenböschun
gen ), können auf den Baugrundstücken angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der 
Plar/zeichnung nichts anderes festgesetzt, so gilt ein, die öffentlichen Verkehrsfl!lchen beglei
tender 1,5 m breiter Grundstücksstreifen als Flache für die Aufschüttungen und Abgrabun-
ger..zum Ausgleich topographischer Unebenheiten. · 

" - --· - -----""~-

Stü\zfundamente, die zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen zur Abgrenzung 
· zwischen öffentlichen Verkehrsflachen und privaten Grundstocksflachen erforderlich werden, 

sind auf den privaten Grundstocksflachen bis zu einer Breite von 0,50 m • 
zu dulden. " 

11. Örtliche Bauvorschriften ( § 9 Abs. 4 BauGB, § 74 LBO) 

1. Gestaltungsvorschriften . 

1.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen ( § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 



. 1 '1 '1 oachgestaltung 

• 

a. Dachform DachneigUng ( DF, ON) 
(Entsprechend Eintrag im Lageplan) 

! 

Hauptgebaudfl 

SO = Es sind nur Satteldacher mit der im Lageplan ( Nutzungsschablone) eingetrage
nen Dachneigung zulassig. 
Ausnahmsweise können andere Dachformen auf Erkern, Vorbauten und unterge
ordneten Zwischenbauten zugelassen werden .• 

Garagen· 
Garagen, die nicht in das Hauptgebaude einbezogen sind, dürfen nur mit einem 
Satteldach mit einer Dachneigung von mindestens 25 • oder mit einem begrünten 
Flachdach hergestellt werden. · 

b. Dachdeckung 
Bei Satteldachern und geneigten Dachflachen ist nur Ziegeldeckung in naturrotem oder rot
braunem sowie Betondachstein in rotbraunem Farbton zugelassen. 
Die Installation von Systemen zu Gewinnung von Sonnenenergie ist zutassig. 

. ... . ' 

· c. Dachaufbauten Dacheinschnitte Zwerchgjebel und Dachflachenfenster 

Dachgauben und Dacheinschnitte dürfen nur in der unteren Ebene des Daches, bzw. nur in 
einer Reihe der Dachflache und nicht übereinander angeordnet bzw. erstellt werden. 
Die Summe derBreiten der DaChgauben und Dacheinschnitte darf höchstens 40% der dazu-
geh~renden Dachlange betragen. ' , ,. · · 

~ 
Dachgauben sind mit folgenden Einschrankungen zugelassen: 

-ihre Breite darf höchstens 2,5 m betragen •. 
-zwischen den einzelnen Dachgauben untereinander und zu Dachein&chnitten muß minde-
~tens ein Abstand von 1,0 m erhalten bleiben. · 
-der Abstand der Dachgaube von der Giebeheite ( Ortgang ) muß mindestens 
, 1,0 m betragen. 
-die Oberkante der Dachgaube muß vertikal gemessen mindestens 1,0 m unterhalb 
des Hauptfirstes liegen. 

oachejnschnjtte· 
Dacheinschnitte sind mit fotgenden Einschrankungen zugelassen: 
-der Abstand der Dacheinschnitte von der Giebelseite ( Ortgang ) muß 

mindestens 1,0 m betragen. · 
-Die Brüstungen der Dacheinschnitte sind in gleicher Neigung und gleichem 

Material wie das Dach auszuführen. 

· Zwerchgiebel: 
Zwerchgiebel sind zusatzlieh neben Dachgauben und Dacheinschnitten zugelassen, 

jedoch nur soweit die Summe aller Breiten von Dachgauben, Dacheinschnitten und 
Zwerchgiebeln nicht mehr als 50% der jeweiligen Dachlange betragt. 

Dachflachenfenster 
Liegende Dachflachenfenster sind ( auch oberhalb von Dachgauben und Dacheinschnit
ten ) mit nachstehenden Einschrankungen zugelassen: 

·-die Dachflachenfenster dürfen nur eine Flache bis zu 1.0 m' aufweisen. 
-in der unteren Reihe darf die Summe aller Breiten von Dachfenstern, Gauben und Dach
einschnitten und Zwerchgiebeln höchstens 50 % der jeweiligen Dachlange betragen.· 

~in der oberen Reihe darf die Summe der BreitEm aller Dachflachenfenster höchsten 25 % 
der jeweiligen Dachlange betragen. 1 

-die Dachflachenfenster einer Dachflache müssen untereinander gleichartig ausgeführt und 
gestaltet sein. 



1.1.2 wsadengestaltung 

Die l',ußenwande der Gebaude sind in hellen mit Erdfarben gebrochenenTönen aus;o-oführen. 
Ausnahmsweise können Ho_lzverkleidungen der Fassaden zugelassen werden. 
Sockelflachen dürfen auch mit Naturstein verkleidet oder in Sichtbeton hergestellt werden. 
DieVerkleidung der Außenflachen der Gebaudelnit polierten und spiegelnden 
Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik und engobierter Spaltklinker 
ist nicht zugelassen. · . •J · . 

r ..... ·.~ :·· .· . . ·. ;· .. ~ " .... 

1.1.3 Gebäudetiefe 

GT= Die Gebaudetiefe des Hauptbaukörpers ist im Baugebietsteil WA 1 auf 12.0 m . · 
als Höchstmaß beschrankt. 

1.2 Werbeanlagen ( § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbea~lagen sind nur an der Stalle der Leistung oder des Vertriebes zugela~sen. 
Sie dürfen nur an Wandflachen unterhalb der Traufe angebracht oder erstellt werden. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht (Wechsel- und lauflicht ), Lichtwer
bung in grellen Farben sowie Großfl~chenwerbung mit Schrifthöhen Ober 40 cm Höhe sind 
nicht zulassig. · 
Zulassig sind hinterleuchtete oder auf die Fassade aufgemalte Schriftzüge bis zu einer Höhe 
von 40 cm oder angeleuchtele handwerklich gestaltete Schilder. die als Ausleger senkrecht 
zur Fassade hangen · 

1.3 Einfriedigungen ( § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO ) 

Entlang öffentlicher Verkehrsflachen sind Einfriedigungen nur als lebende Einfriedigungen 
(einheimische Gehölze, eventuell mit eingezogenem Drahtzaun) oder als senkrecht. 
strukturierter Holzzaun mit Nautursteinmauersockel (Höhe max. 0,3 m) zulassig 
Die Höhen jeglicher Einfriedigungen sind auf 1,0 m begrenzt. 

1.4 AY..ßenantennen ( § 74 Abs. 1· Nr. 4 LBO ) 

Pro Gebaude ist nur eine Rundfunk- und nur eine Fernsehaußenantenne zulassig. 

1.5 Freileitungen ( § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen .sind nicht zugelassen. 

· 1.6 Abstandsflächen ( § 74 Abs. 1 Nr. 6 LBO) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind in den Baugebietsteilen des besonderen 
Wohngebietes WB und des Mischgebietes MI 2 zur Gestaltung des Straßenbildes und zur 
Wahrung der besonderen Verhaltnisse und Eigenart der Gebiete geringere Abstandsflachen 
als die nach § 5 Abs. 4 ·und Abs. 7 LBO vorgeschriebenen Maße zugelassen. 
lnnerhaib der Oberbaubaren Grundstocksflachen ~ind deshalb Abstandsflachen entsprechend 
den vorhandenen Traufgassen und Traufwinkeln sowie der vorhandenen Abstandsflachen zu
zulassen, wenn dies zur Erhaltung des Straßen- und Ortsbildes stadtebaulich geboten ist. 

2. Ökologische Vorschriften ( § 74 Abs. 3 LBO) 

Bodenaushub, Höhenlage der BaugrundstOcke 

Zur Vermeidung von überschüssigem Bodenaushub darf die Gelandeoberfiache der 
BaugrundstOcke für die Verwendung des Aushubmaterials bis zu einer Höhe von 1,0 m 
gegenOber dem natürlichen Gelande aufgetollt werden. 
Das aufgeschüttete Gelande ist an die Höhenlage der NachbargrundstOcke und die Ver
kehrsflachen mit flachen Böschungen anzugleichen. 

111. Kennzeichnungen ( § 9 Abs. 5 BauGB ) 

Es sind keine Tatsachen bekannt, die eine Kennzeichnung ·erfordern. 

...... 



IV. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Hinweise 

Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz . · 
standig fließende Gebaudedrainagen dürfen nic~t an die Kanalisation angeschlossen .werden. 
Bei Baumaßnahmen, die tiefer als die bisherigen Gründungen reichen, 1st e1ne hydrogeologi-
sche Erkundung durchzuführen. · 
Sofern von neuen Baumaßnahmen Grundwasser erschlossen wird. ist neben dem Baugeneh
migungsverfahren zusatzlieh ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

Bodenschutz 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Best1mmungen des Bodenschutzgesetzes ( BodSchG ), 
insbesondere auf§ 4 .. wird verwiesen. · 

Denkmalschutz 
Beim Vollzug der Planung könne~ bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden 
Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Der Fund und die Ful'lclstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist ( § 20 Denkmal
schutzgesetz ). 

Pflichten des Eigentümers: ( § .126 Abs. 1 BauGB) 
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungs
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper sowie Kennzeichen und 
Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. 

Altlasten 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt Sollte dennoch bei Erdarbe.iten belasteter Boden· 
angetroffen werden, so sind unverzüglich das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
zu benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen · 
Auf das Merkblatt "Abfallwirtschaft und Altlasten" des Amtes für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz wird verwiesen. 

6. Energiegewinnung 
Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwünscht. 
Im Rahmen der Festsetzungen sind dieseAnlpgen zulässig. 

7. Nutzung yon Dachflachenwasser· 
Das Sammeln und Nutzen von Dachflächenwasser ist erwünscht. 
Im Rahmen der Festsetzungen sind entsprechende Anlagen zulassig. 

8. Stellplätze ( StellPlatzsatzung l ' 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wurde eine Stellplatzsatzung erlassen. 
Diese Stellplatzsatzung gilt unberührt neben diesem Bebauungsplan. 

9. Ordnungswidrigkeiten 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften ( § 74 LBO) werden als Ordnungswidrigkeit 
nach§ 75 LBO behandelt. 


